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Die fürsorgerische Freiheitsentziehung im Kanton Bern

Gefahr im Verzug Ordentliches
Verfahren

Arzt/
Ärztin

Vormund/
Vormundin

Vormundschafts-
behörde

Regierungs-
statthalter/in

Überprüfung
Kinder 6 Mt.

Erwachsene 12 MtMaximal 6
Wochen

Austritt

Klinikleitung

Kinder Erwachsene

Entlassungsverfügung

Wiedereingliederungskonzept

Ärztliches
Zeugnis



©Kurt Affolter, Ligerz, September 2002 FFE Kt. Bern

 Möglichkeit der polizeilichen Vorführung
 Anhörung der betroffenen Person
 Anhörung soweit tunlich und erforderlich

o der nahestehenden Personen
o der Behörden, Stellen und Betreuer, die sich mit der betroffenen

Person befassen
 Kostenfreiheit von Verwaltungsverfahren und Rekursverfahren
 Kostenpflicht der Sozialbehörde für Gutachten und Auslagen
 Eröffnung der Einweisungs- und Entlassungsentscheide auch an

nahestehende Personen (mit Rekurslegitimation), wenn keine
berechtigten Interessen der betroffenen Person entgegen stehen.

 Mitteilung der Massnahme an Betreuungsorgan und Dritte
 Versetzung in andere Anstalt nur mittels Verfügung der einweisenden

Behörde

Anforderungen an das
Einweisungsverfahren nach kantonalem

FFEG


